
 

 

 

Amtliche Bekanntmachung nach § 12 Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 

 

Bekanntmachung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 

Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Nord vom 10.10.2019 (Az.: G40/2015/214-

217). 

 

Die Windpark Uelvesbüll GmbH, Moordeich 2, 25889 Uelvesbüll hat mit Datum vom 

21.08.2015, Vorhaben durch Antrag vom 09.04.2019 umfassend geändert, beim 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Standort Nord – die 

Erteilung von Genehmigungen nach § 4 BImSchG beantragt. Beabsichtigt sind die 

Errichtung und der Betrieb von vier Windkraftanlagen (WKA) des Typs Senvion 4.2M118 

NES mit einer Nabenhöhe von 91 m, einem Rotordurchmesser von 118 m, einer 

Gesamthöhe von 150 m und einer Nennleistung von 4,2 MW in der Gemeinde Uelvesbüll.  

 

Das Vorhaben soll an folgenden Standorten realisiert werden: 

WKA 1: G40/2015/214Gemarkung Uelvesbüll, Flur 9, Flurstück 4 

WKA 2: G40/2015/215Gemarkung Uelvesbüll, Flur 9, Flurstück 39 

WKA 3: G40/2015/216Gemarkung Uelvesbüll, Flur 6, Flurstück 39 

WKA 4: G40/2015/217Gemarkung Uelvesbüll, Flur 6, Flurstück 3 

 

Mit Bekanntmachung vom 29.07.2019 wurde die Durchführung eines Erörterungstermins 

angekündigt. 

 

Gegen das geplante Vorhaben sind Einwendungen erhoben worden. Das Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat gemäß § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV 

entschieden, dass der für den 

 

Mittwoch, den 11. Dezember 2019 um 10:00 Uhr 

 



 

 

geplante Erörterungstermin im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein - Standort Nord -, Bahnhofstraße 38, 24937 

Flensburg (Raum 2.14) durchgeführt wird. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erörterungstermin öffentlich ist. Die Öffentlichkeit 

kann im Einzelfall aus besonderen Gründen ausgeschlossen werden.  

 

Falls es erforderlich werden sollte, wird der Erörterungstermin am folgenden Arbeitstag 

am selben Ort fortgesetzt. Außerdem kann der Erörterungstermin aus wichtigen Gründen 

verlegt werden. 


